
Schutz- und Hygienemaßnahmen

1,5 m

Das Abstandsgebot von 
mindestens 1,5 Meter ist 
einzuhalten

Nach der Nutzung von 
Sportgeräten sind diese zu 
desinfizieren

Auf eine verstärkte Reini-
gung von Kontaktflächen ist 
zu achten

Mund-Nasenbedeckung  
ist beim Betreten von 
Vereinsräumen zu tragen 
– davon ausgenommen ist 
die Ausübung sportlicher 
Aktivitäten

Kurse dürfen nur von einem 
protokollierten Teilnehmer-
kreis durchgeführt werden

Körperkontakt ist nur  
bei Personen des eigenen 
Hausstandes erlaubt

Die zeitliche Begrenzung der 
Trainingseinheiten richtet 
sich nach den Vorgaben der 
Landesregierung bzw. des 
Landkreises

Hygieneregeln einhalten, 
insbesondere regelmäßiges 
Händewaschen mit Seife 
und fließendem Wasser

Bei Krankheitssympto-
men ist das Betreten des 
Vereinsgeländes bzw. der 
 Vereinsräumlichkeiten und 
die Teilnahme an Kurs-
angeboten untersagt 

Auf ein regelmäßiges Lüften 
von geschlossenen Räumen 
ist zu achten

Zum Schutz der Teilnehmer/-innen und 
Thera peu ten/-innen vor einer weiteren Aus-
breitung des Covid-19- Virus verpflichten wir 
uns, die folgenden Infektionsschutzgrund-
sätze und Hygieneregeln einzuhalten:

Corona Covid-19
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